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STUDIEMORDHUHG

für den

integrierten Studiengang Elektrotechnik

an der

Universität - Gesamthochschule - Paderborn

vom 1 7. FES -394

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 85 Abs. 1 des Gesetzes über die
wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(WissHG) vom 20. November 1979 (GV.NW. S. 926), zuletzt geändert
durch Gesetz über die Universitäten des Landes Nordrhein-Westfa¬
len (Universitätsgesetz-UG) vom 6.Juli 1993 (GV.NW.S.476), hat
die Universität - Gesamthochschule - Paderborn die folgende
Studienordnung erlassen:
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VORBEMERKUNGEN

(1) Der integrierte Studiengang Elektrotechnik ermöglicht bei
unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen - ggf. nach Absolvierung
von Brückenkursen - ein Studium der Elektrotechnik mit verschie¬
denen Regelstudienzeiten und berufsqualifizierenden Abschlüssen.
Der Struktur eines Y-Modells folgend, bietet das Studium der
Elektrotechnik an der Universität - Gesamthochschule - Paderborn
nach einem gemeinsamen Grundstudium verschiedene Studienmöglich¬
keiten im Hauptstudium.

(2) Das Hauptstudium I mit den Studienrichtungen
- Automatisierungstechnik
- Informationstechnik

ist ein mehr anwendungsbezogenes Studium auf wissenschaftlicher
Grundlage mit einer Regelstudienzeit von sieben Semestern.

(3) Das Hauptstudium II mit den Studienrichtungen
- Automatisierungstechnik
- Informationstechnik

ist ein u.a. auf Grundlagenforschung ausgerichtetes Studium
mit einer Regelstudienzeit von neun Semestern. Das Hauptstudium
II eröffnet unmittelbar die Möglichkeit zur Promotion.

(4) Nach bestandener Abschlußprüfung wird jeweils der akademische
Grad Diplom-Ingenieur bzw. Diplom-Ingenieurin (Dipl.-Ing.) ver¬
liehen.

§ 2

GELTUNGSBEREICH

Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage der Diplomprüfungs¬
ordnung für den integrierten Studiengang Elektrotechnik vom 29.
Oktober 1991, zuletzt geändert am xx. xxxxxxx 1993 das Studium im
integrierten Studiengang Elektrotechnik an der Universität
Gesamthochschule - Paderborn.
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ZUGANGS- UND EINSCHREIBUNGSVORAUSSETZUNGEN

(1) Voraussetzungen für die Zulassung zum Studium sind:
a) das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife oder
b) das Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife oder
c) das Zeugnis der Fachhochschulreife oder
d) ein anderes als gleichwertig anerkanntes Zeugnis.

(2) Unterschiedliche Vorkenntnisse können durch Brückenkurse vor
und während des Grundstudiums ausgeglichen werden, so daß alle
Studierenden das Hauptstudium entsprechend ihren Neigungen und
ihrer Eignung wählen können. Studierende mit Fachhochschulreife
werden zum Hauptstudium II zugelassen, wenn sie mit der für
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dieses Hauptstudium qualifizierenden Zwischenprüfung auf der
Grundlage erfolgreich abgeschlossener Brückenkurse die fachgebun¬
dene Hochschulreife erwerben.

(3) Die Immatrikulation und die Beendigung des Studiums werden
durch die Einschreibungsordnung geregelt. Auskünfte erteilt das
Studentensekretariat.

(4) Für das Studium im integrierten Studiengang Elektrotechnik
wird eine praktische Tätigkeit von mindestens 26 Wochen gefor¬
dert, die sich in

13 Wochen Grundpraktikum und
13 Wochen Fachpraktikum

gliedert. Das Grundpraktikum muß bis zur letzten Fachprüfung der
Diplomvorprüfung abgeschlossen sein. Es wird jedoch empfohlen,
einen möglichst großen Anteil des Grundpraktikums vor dem Studium
zu absolvieren. Näheres regelt die Praktikantenordnung für den
integrierten Studiengang Elektrotechnik.

(5) Studierende, die bereits Studienzeiten an anderen Hochschulen
absolviert haben, können ihr Studium im integrierten Studiengang
Elektrotechnik unter Anrechnung gleichwertiger Studien- und Prü-
ungsleistungen gemäß § 7 der Prüfungsordnung fortsetzen. Über die
Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuß.

S 4

BESONDERE STULJIKWVORAUSSETZUHG8H

(1) Wünschenswerte fachliche Voraussetzungen für das Studium der
Elektrotechnik sind gute Schulkenntnisse in den Fächern Mathema¬
tik und Physik sowie ein gutes technisches Verständnis. Da ein
großer Teil der Fachliteratur englischsprachig ist, sind ausrei¬
chende Kenntnisse in der englischen Sprache unerläßlich.

(2) Erwerb der fachgebundenen Hochschulreife:
Für Studierende ohne allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife
gelten die Bestimmungen über Brückenkurse. Sie sind in der
"Verordnung über die Zugangsvoraussetzungen für Studiengänge an
Gesamthochschulen und den Erwerb der fachgebundenen Hochschulrei¬
fe während des Studiums an Gesamthochschulen" vom 23. September
1981 (GV.NW. S. 596) zusammengefaßt und in der jeweils geltenden
Fassung verbindlich.
Außerdem wird auf § 16 der Diplomprüfungsordnung hingewiesen.

S 5

STUDIENZIELE

(1) Der integrierte Studiengang Elektrotechnik an der Universität
- Gesamthochschule - Paderborn vermittelt den Studierenden eine
Berufsqualifikation auf verschiedenen Gebieten der Elektrotech¬
nik. Es bieten sich z.B. Einsatzmöglichkeiten in den Tätigkeits¬
bereichen

- Forschung und Entwicklung

4



- Projektierung
- Fertigung
- Vertrieb
- Lehre und Ausbildung
- Verwaltung.

(2) Da sich die Tätigkeit der Ingenieurin bzw. des Ingenieurs im
Laufe des Berufslebens im allgemeinen auf verschiedene der oben¬
genannten Tätigkeitsbereiche erstreckt, sind umfangreiche Kennt¬
nisse und Fähigkeiten erforderlich.
Hierzu gehören:

- Fachwissen in den mathematischen, naturwissenschaftlichen,
elektrotechnischen und maschinentechnischen Grundlagenfächern,

- Fachwissen in speziellen ingenieurwissenschaftlichen Fächern,
- berufsbezogenes Fachwissen in Arbeits-, Wirtschafts-, Rechts¬

und Gesellschaftswissenschaften und Fremdsprachen,
- Fähigkeit in der Anwendung wissenschaftlicher Methoden und

Erkenntnisse
- Fähigkeit im Erkennen und Auswerten technischer und wirt¬

schaftlicher Zusammenhänge, Denken in Modellen und Systemen
(Abstraktionsfähigkeit),

- erfinderische und gestalterische Fähigkeiten (Kreativität),
- Fähigkeit im Umgang mit Menschen und in der Anleitung von Men¬

schen (Argumentation, Kommunikation),
- Fähigkeit zur kritischen Reflexion der eigenen Tätigkeit und

zur Übernahme von Verantwortung für das Ergebnis seiner Ar¬
beit.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, sollen die Studierenden im
Grundstudium neben dem notwendigen Fachwissen die methodischen
Fähigkeiten erwerben, die für ein erfolgreiches Hauptstudium
Voraussetzung sind.

(3) In den Hauptstudien sollen gemäß den Ausbildungszielen Teil¬
gebiete der Elektrotechnik vertieft werden. Dabei soll das Haupt¬
studium I die Studierenden befähigen, zur Lösung vorgelegter
elektrotechnischer Probleme die geeigneten wissenschaftlichen
Methoden auszuwählen und sachgerecht anzuwenden. Das Hauptstudium
II soll die Studierenden befähigen, Probleme der Elektrotechnik
selbständig zu analysieren und wissenschaftliche Methoden für
ihre Lösung oder Beschreibung zu erarbeiten.

S 6

STUDIEKBEGIMM UND STÜDIHTOAOER

(1) Studienbeainn
Das Studium kann nur jeweils zum Wintersemester aufgenommen wer¬
den. Im übrigen kann eine Einschreibung für Studierende, die von
einer anderen Hochschule wechseln, in höhere Fachsemester auch im
Sommersemester erfolgen. Die Lehrveranstaltungen werden jedoch in
der Regel im Jahresrhythmus angeboten.

(2) Reaelstudienzeit
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Diplomprüfung I
sieben Semester. Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der
Diplomprüfung II neun Semester.
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§ 7

GLIEDERUNG, AUFBAU UND INHALTE DES STUDIUMS

(1) Das Studium gliedert sich in ein Grundstudium und ein Haupt¬
studium.

(2) Grundstudium
Das Grundstudium dient der Erarbeitung der für das weiterführende
Fachstudium notwendigen

- mathematischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen
- Informatikgrundlagen
- ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen.

Das Grundstudium dauert in der Regel vier Semester und umfaßt
89 (Grundstudium I) bzw. 93 (Grundstudium II) Semesterwochenstun¬
den, die ausschließlich auf Pflichtfächer entfallen.
In den Anhängen zur Studienordnung werden Studienpläne für das
Grundstudium empfohlen. Sie geben an, in welcher Reihenfolge die
Lehrveranstaltungen zweckmäßigerweise besucht und die Fachprüfun¬
gen mit den zugehörigen Prüfungsvorleistungen erbracht werden
sollen.
Das Grundstudium ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die Diplom-
Vorprüfung einschließlich der qualifizierenden Fachprüfungen für
das Hauptstudium I oder II bestanden ist.

(3) Hauptstudium
Sowohl im Hauptstudium I als auch im Hauptstudium II kann eine
der beiden Studienrichtungen

- Automatisierungstechnik
- Informationstechnik

gewählt werden.

(4) Hauptstudium I
Das Hauptstudium I dient der Vertiefung und der Schwerpunktbil¬
dung des Studiums. Es dauert in der Regel 3 Semester und umfaßt
66 Semesterwochenstunden.
Im Rahmen des Hauptstudiums I sind Pflichtfächer im Umfang von 51
SWS, Wahlpflichtfächer im Umfang von 12 SWS und weitere Lehrver¬
anstaltungen (Wahlfächer) im Umfang von 3 SWS zu hören. Die
empfohlenen Studienpläne für die jeweiligen Hauptstudien sind in
den Anhängen zur Studienordnung aufgeführt.
Im 4. und 5. Semester werden im Pflichtbereich die Grundlagen der
Teilgebiete der Elektrotechnik vermittelt, um die notwendige
Breite des Studiums zu gewährleisten. Im 6. Semester kann in bei¬
den Studiengängen durch individuelle Wahl der Wahlpflichtfächer
eine Schwerpunktbildung vorgenommen werden. Das Studium wird mit
einer selbständigen Diplomarbeit von 4 Monaten Dauer abgeschlos¬
sen.
Die Studienpläne sind abgestellt auf die Anforderungen der Prü¬
fungsordnung für den integrierten Studiengang Elektrotechnik und
ermöglichen es, die Diplomprüfung nach der vorgesehenen Studien¬
zeit abzulegen.
Wahlpflichtfächer können aus den angebotenen Fächern der in der
Anlage aufgeführten Kataloge gewählt werden.

(5) Hauptstudium II
Das Hauptstudium II dient der Vertiefung und der Schwerpunktbil¬
dung des Studiums. Es dauert in der Regel 5 Semester und umfaßt
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92 Semesterwochenstunden.
Im Rahmen des Hauptstudiums II sind Pflichtfächer im Umfang von
59 SWS, Wahlpflichtfächer im Umfang von 18 SWS und weitere Lehr¬
veranstaltungen (Wahlfächer) im Umfang von 3 SWS zu hören. Die
Studienarbeit wird mit 12 SWS im Gesamtumfang des Hauptstudiums
II berücksichtigt. Die empfohlenen Studienpläne für die jeweili¬
gen Hauptstudien sind in den Anhängen zur Studienordnung aufge¬
führt.
Im 5. und 6. Semester werden im Pflichtbereich die Grundlagen der
Teilgebiete der Elektrotechnik vermittelt, um die notwendige
Breite des Studiums zu gewährleisten. Im 7. und 8. Semester kann
in beiden Studiengängen durch individuelle Wahl der Wahlpflicht¬
fächer und der Studienarbeit eine Schwerpunktbildung vorgenommen
werden. Das Studium wird mit einer selbständigen Diplomarbeit von
6 Monaten Dauer abgeschlossen.
Die Studienpläne sind abgestellt auf die Anforderungen der Prü¬
fungsordnung für den integrierten Studiengang Elektrotechnik und
ermöglichen es, die Diplomprüfung nach der vorgesehenen Studien¬
zeit abzulegen.
Wahlpflichtfächer können aus den angebotenen Fächern der in der
Anlage aufgeführten Kataloge gewählt werden.

§ 8

IHTKRDISZIFLXHÄRKSSTUDIUM

(1) Vom Gesamtumfang der Wahlpflichtfächer von 12 SWS im Haupt¬
studium I und 18 SWS im Hauptstudium II können Wahlpflichtfächer
im Umfang von 6 SWS im Hauptstudium I und 9 SWS im Hauptstudium
II aus dem gesamten Veranstaltungsangebot der Universität -
Gesamthochschule - Paderborn gewählt werden. Diese frei wählbaren
Wahlpflichtfächer sind in der Prüfungsordnung und in den Studien¬
plänen im Anhang als "weitere Wahlpflichtfächer" bezeichnet.

(2) Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, diesen Stundenumfang
zusammen mit den 3 SWS des 2. bzw. 3. Wahlpflichtfaches auf ein
Nebenfach im Umfang von 9 bzw. 12 SWS zu konzentrieren, das mit
einer Fachprüfung abgeschlossen wird, deren Ergebnis auch in die
Gesamtnote der Diplomprüfung eingeht. Die intensive Beschäftigung
mit einem Nebenfach z.B. aus dem Bereich der Natur- oder Kultur¬
wissenschaften kann für die spätere Berufstätigkeit, bei der
neben dem reinen Fachwissen immer mehr auch Flexibilität im
Denken und Handeln gefragt ist, von Vorteil sein. Für weitere
Regelungen wird auf § 20 der Prüfungsordnung verwiesen.

§ 9

LEHKVKKAMSTALTUWGSARTKM

(1) Die Lehrveranstaltungen werden in Form von
- Vorlesungen
- Übungen
- Seminaren
- Laborpraktika
- Exkursionen und
- Anleitungen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten

(Studienarbeit)
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angeboten.
Art und Umfang der Lehrveranstaltungen eines Faches sind im Stu¬
dienplan festgelegt.
(2) Vorlesungen dienen der Einführung in das Fach und der syste¬
matischen Wissensvermittlung in Form von Vorträgen.

(3) Übungen dienen in Ergänzung zu Vorlesungen der Vertiefung des
Stoffes eines Faches, der Anwendung des Stoffes anhand exemplari¬
scher Probleme sowie der Selbstkontrolle des Wissensstandes.

(4) Im Seminar sollen die Studierenden in verstärktem Maß zu
aktiver Mitarbeit, Fragestellung und Diskussion angeregt werden.
Es wird ein Teilgebiet eines Faches oder mehrerer Fächer inter¬
disziplinär im Zusammenwirken von Studierenden und Lehrenden
gemeinsam erarbeitet, erweitert und vertieft. In der Regel werden
von den Studierenden selbständig Themen und Projekte bearbeitet
und in Kurzreferaten vorgetragen.

(5) Im Laborpraktikum vertiefen die Studierenden die vermittelten
Grundkenntnisse durch experimentelle Bearbeitung typischer Aufga¬
benstellungen des jeweiligen Faches.

(6) Exkursionen ergänzen die Lehrveranstaltungen und verbinden
Studium und ingenieurwissenschaftliche Berufpraxis. Durch Besich¬
tigung außerhalb des Fachbereichs liegender technischer Einrich¬
tungen sollen sie exemplarisch Einblicke in Probleme der Berufs¬
welt und deren Lösungen vermitteln.

(7) Die Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
(z.B. Studien- und Diplomarbeiten) dient der Hinführung zu einer
wissenschaftlichen und forschenden Tätigkeit. Die Studierenden
sollen ein Problem aus ihrem Fachgebiet wissenschaftlich bearbei¬
ten und dabei die im Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkei¬
ten anwenden.

(8) Weitere Formen von Lehrveranstaltungen können auf Beschluß
des Fachbereichsrates im Einvernehmen mit den Lehrenden erprobt
werden.

S 10

TEILNAHME MI LKHRVKRAHSTALTUBGEH

(1) Über die Teilnahme an einem großen Teil der Lehrveranstaltun¬
gen (Vorlesungen und Übungen) können die Studierenden selbst frei
entscheiden. Für den Erwerb bestimmter Studien- und Prüfungslei¬
stungen (z.B. Teilnahmescheine für Praktika) ist jedoch die
Teilnahme an der entsprechenden Veranstaltung verpflichtend.
Außerdem wird die vorausgehende Teilnahme an den fachlich voraus¬
gehenden Vorlesungen und Übungen dringend empfohlen.

(2) Die Teilnehmerzahl an bestimmten Lehrveranstaltungen (z.B.
Praktika) kann beschränkt werden, wenn die Kapazität beschränkt
ist.

(3) Ist erkennbar, daß Studierende an einer Lehrveranstaltung auf
Grund einer von ihnen zu vertretenden Ursache (z.B. unzureichende
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Vorbereitung eines Praktikums) nicht erfolgreich teilnehmen kön¬
nen, so können sie von der weiteren Teilnahme an dieser Lehrver¬
anstaltung ausgeschlossen werden. Der Ausschluß ist zu begründen
und die Möglichkeit zum Nachholen der Lehrveranstaltung zu geben.

S 11

«BWBU i UND PRÖlTOGSVOtUDSSETZinGBI

DiploM-Vorprüfung

(1) Prüfunasvoraussetzunaen
Die Zulassung zu bestimmten Fachprüfungen des Grundstudiums setzt
den Machweis über eine erfolgreiche Teilnahme an folgenden Prak¬
tika und Übungen voraus:

a) Praktikum zu den Vorlesungen
- Experimentalphysik
- Meßtechnik

b) Übungen zu den Vorlesungen
- Mathematik A und B
- Technische Mechanik B
- Grundlagen der Elektrotechnik B
- Experimentalphysik A

sowie für das Studium, das mit der Diplomprüfung I abgeschlossen
wird

- Praktikum zur Vorlesung Bauelemente und Grundschaltungen
- Übungen zur Vorlesung Praktische Mathematik für Ingenieure

sowie für das Studium, das mit der Diplomprüfung II abgeschlossen
wird

- Übungen zur Vorlesung Höhere Mathematik für Ingenieure

Die entsprechenden Studienfächer sind in den zu dieser Studien¬
ordnung gehörenden Studienplänen durch ein T gekennzeichnet. Die
Lehrenden legen zu Beginn der Veranstaltung fest, in welcher
Weise der Teilnahmeschein für die Übung oder das Praktikum erwor¬
ben wird.

(2) Leistungsnachweise
Die Meldung zum letzten Prüfungsabschnitt der Diplom-Vorprüfung
(letzte Fachprüfung) setzt den Erwerb von Leistungsnachweisen
voraus. Die Fächer, in denen ein Leistungsnachweis zu erbringen
ist, sind in den Studienplänen mit LN gekennzeichnet. Werden die
Leistungsnachweise benotet, so gilt die Notenskala für Fachprü¬
fungen. Die Lehrenden legen zu Beginn der Veranstaltung fest, in
welcher Weise der Leistungsnachweises erworben wird.

(3) Fachprüfungen
Nach Maßgabe der Prüfungsordnung besteht die Diplomvorprüfung,
mit der das Grundstudium abgeschlossen wird, aus den Fachprü¬
fungen :

- Mathematik A, B
- Experimentalphysik A, B
- Technische Mechanik A, B
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- Grundlagen der Elektrotechnik A, B
- Theorie der Wechselströme
- Grundlagen der technischen Informatik A, B

außerdem für das Studium, das mit der Diplomprüfung I abgeschlos¬
sen werden soll, aus den Fachprüfungen

- Praktische Mathematik für Ingenieure
- Bauelemente und Grundschaltungen I
- Meßtechnik A, BI

bzw. für das Studium, das mit der Diplomprüfung II abgeschlossen
werden soll, aus den Fachprüfungen

- Höhere Mathematik für Ingenieure
- Bauelemente und Grundschaltungen II
- Meßtechnik A, BII
- Grundlagen der Signal- und Systemtheorie

Der frühestmögliche Zeitpunkt, zu dem Fachprüfungen abgelegt wer¬
den können, ist den Studienplänen im Anhang zu entnehmen. Die
Fachprüfungen werden jährlich zweimal angeboten und finden in den
Prüfungszeiträumen statt, die jeweils etwa in der Zeit zwei
Wochen nach Vorlesungsende und zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn
liegen.

Diplomprüfung

(4) Leistungsnachweise
Die Meldung zum letzten Prüfungsabschnitt der Diplomprüfung
(letzte Fachprüfung) setzt den Erwerb von Leistungsnachweisen
voraus. Die Fächer, in denen ein Leistungsnachweis zu erbringen
ist, sind in den Studienplänen mit LN gekennzeichnet. Werden die
Leistungsnachweise benotet, so gilt die Notenskala für Fachprü¬
fungen. Die Lehrenden legen zu Beginn der Veranstaltung fest, in
welcher Weise der Leistungsnachweis erworben wird. Für einen
sinnvollen Studienaufbau wird in Übereinstimmung mit der Prü¬
fungsordnung dringend empfohlen, vor der Teilnahme an den Lei¬
stungsnachweisen im Hauptstudium das Grundstudium durch die Di¬
plom-Vorprüfung abzuschließen.

(5) Fachprüfungen
Nach der Prüfungsordnung besteht die Diplomprüfung aus den Klau¬
surarbeiten (schriftlichen Prüfungen) in den Pflichtfächern, den
mündlichen Prüfungen in den Wahlpflichtfächern und der Diplomar¬
beit.

(6) Studien- und Diplomarbeit
Als Teil der Diplomprüfung des Hauptstudiums I bzw. II muß eine
Diplomarbeit angefertigt werden. Die Diplomarbeit soll zeigen,
daß man der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein
Problem aus seinem Fach selbständig nach wissenschaftlichen
Methoden zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit beträgt für die
Diplomarbeit im Rahmen des Hauptstudiums I vier Monate und für
die Diplomarbeit im Rahmen des Hauptstudiums II sechs Monate.
Im Hauptstudium II ist außerdem als Voraussetzung für die Zulas¬
sung zur Diplomarbeit im Rahmen der Diplomprüfung II eine mit
mindestens "ausreichend" (bis 4,0) bewertete Studienarbeit anzu¬
fertigen, deren Bearbeitungszeit drei Monate beträgt.
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i 12

ANRECHNUNG VOM STUDIEN- UND PRÜFUNGSLEISTUNGEN,
EINSTUFUNG IS HÖHERE FACHSEMESTER

Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen werden entsprechend
§ 7 der Diplomprüfungsordnung für den integrierten Studiengang
Elektrotechnik angerechnet.

§ 13

STUDIENBERATUNG

(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale
Studienberatung der Universität - Gesamthochschule - Paderborn.
Sie erstreckt sich auf Fragen der Studieneignung sowie insbeson¬
dere auf die Unterrichtung über die Studienmöglichkeiten, Studi¬
eninhalte, Studienaufbau und Studienanforderungen; sie umfaßt bei
studienbedingten persönlichen Schwierigkeiten auch psychologische
Beratung.

(2) Die studienbegleitende Fachberatung im integrierten Studien¬
gang Elektrotechnik ist Aufgabe des Fachbereichs. Sie erfolgt
durch die Lehrenden in ihren Sprechstunden. Die studienbegleiten¬
de Fachberatung unterstützt die Studierenden insbesondere in
Fragen der Studiengestaltung, der Studientechniken und der Wahl
der Schwerpunkte des Studiengangs.

§ 14

STUDIENPLANE

Als Anlage sind dieser Studienordnung beispielhaft Studienpläne
beigefügt. Sie dienen den Studierenden als Empfehlung für einen
sachgerechten Aufbau des Grund- und Hauptstudiums. Individuelle
Studienpläne können durch den Prüfungsausschuß genehmigt werden.

§ 15

INKRAFTTRETEN UND VERÖFFENTLICHUNG

Diese Studienordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 1993 in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Studienordnung vom 5. Januar 1984,
veröffentlicht in den Amtlichen Mitteilungen der Universität
Gesamthochschule - Paderborn 1984, Nr. 2, außer Kraft.

Diese Studienordnung wird im Gemeinsamen Amtsblatt des Kultusmi¬
nisteriums und des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung
des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlicht.

11



Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrates des
Fachbereichs Elektrotechnik vom 12.7.1993 , 27.9.93 und 25.10.93,
des Beschlusses des Senats der Universität" - Gesamthochschule -
Paderborn vom 4Q.44.1993 und der Genehmigung des Rektors vom

01.1991 .

Paderborn, den Ä-h. Z . 3f"

Der Rektor
der Universität - Gesamthochschule - Paderborn

Universitätsprofessor Dr. H.A. Richard
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AHLAGE

Wahlpflichtfach-Katalog Automatisierungstechnik I
Sensortechnik
Schaltnetzteile
Elektrische Antriebstechnik
Regelung stromrichtergespeister Drehstromantriebe

- Automatisierung in elektrischen Energieversorgungssystemen
Elektrizitätswirtschaft
Speicherprogrammierbare Steuerungen in der Energietechnik
Sonderprobleme elektrischer Maschinen

- Abtastregelung im Frequenzbereich
Regelung in der Verfahrenstechnik

Wahlpflichtfach-Katalog Informationstechnik I
- Rechnerunterstützter Schaltungsentwurf - Entwurfssysteme
- Rechnerunterstützter Schaltungsentwurf - Schaltkreis-Simulation
- Halbleiterspeicher
- Mobilfunk

Neuronale Informationsverarbeitung von Bilddaten
Bildsignalverarbeitung

- Videotechnik
Antennentechnik
Ortung und Navigation mit Funksystemen

- Geschichte der Nachrichtentechnik
- Rechnernetze in der Fertigungsautomatisierung

Fehlertolerante Rechnersysteme
Leistungsbewertung von Rechnersystemen und -netzen

- Software-Verläßlichkeit
- Techniken disziplinierter Software-Erstellung
- Objekt-orientierte Programmierung
- CAE/CAD-Systeme

Wahlpf1ichtfach-Katalog Informationstechnik II
Nachrichtentechnik BII
Rechnerarchitektur
Parallelverarbeitung
Softwaretechnik
Kommunikationsnetze
Optische Nachrichtentechnik
Nachrichtentechnik C
Entwurf integrierter Schaltungen

Wahlpflichtfach-Katalog Antoaatisierungstfchni k II
- Regelungstechnik BII

Energietechnik B
- Automatisierung elektrischer Netze

Prozeßmeß- und Steuerungstechnik
Optimierung dynamischer Systeme

- Modellierung technischer Prozesse
Prozeßdatenverarbeitung
Regelung elektrischer Antriebe
Abtastregelung im Frequenzbereich



Bahlpflichtfach-Katalog Systendynamik
Akustische Mustererkennung

- Digitale Meßdatenverarbeitung
- Korrelationsverfahren

Sensortechnik
- Mathematische Verfahren der Netzleittechnik
- Numerische Verfahren der Regelungstechnik

Zustandsregelung
Stabilitätstheorie

Wahlpflichtfach-Katalog Prozeßautomatisierung
Optische Mustererkennung

- Neuronale Informationsverarbeitung von Bilddaten
Bildsignalverarbeitung

- Akustische Mustererkennung
Digitale Meßdatenverarbeitung

- Korrelationsverfahren
Sensortechnik
Automatisierung in elektrischen Energieversorgungssystemen
Elektrizitätswirtschaft
Speicherprogrammierbare Steuerungen in der Energietechnik

- Mathematische Verfahren der Netzleittechnik
Schaltnetzteile
Elektrische Antriebstechnik

- Regelung stromrichtergespeister Drehstromantriebe
Flugregelung

- Regelung von Industrierobotern
- Abtastregelung im Frequenzbereich

WahlpfIientfach-Katalog Technische Informatik
Optische Mustererkennung
Neuronale Informationsverarbeitung von Bilddaten
BildsignalVerarbeitung

- Rechnerunterstützter Schaltungsentwurf - Entwurfssysteme
- Rechnerunterstützter Schaltungsentwurf - Schaltkreis-Simulation

Digitale Meßdatenverarbeitung
- Rechnernetze in der Fertigungsautomatisierung

Fehlertolerante Rechnersysteme
- Leistungsbewertung von Rechnersystemen und -netzen

Software-Verläßlichkeit
- Techniken disziplinierter Software-Erstellung
- Objekt-orientierte Programmierung

Wahipflichtfach-Katalog Nachrichtentechnik;
Mikrowe11en1eitungen
Adaptive Antennen
Mobilfunk
Seminar Informationstechnik

- Videotechnik
Antennentechnik
Ortung und Navigation mit Funksystemen
Geschichte der Nachrichtentechnik
Netzwerktheorie
Digitale Signalverarbeitung



Wahlpflichtfach-Katalog des Fachbereichs Elektrotechnik

Grundlagen der Elektrotechnik und Nesstechnik
- Optische Mustererkennung
- Neuronale Informationsverarbeitung von Bilddaten
- Bildsignalverarbeitung

- Rechnergestützter Schaltungsentwurf - Entwurfssysteme
- Rechnergestützter Schaltungsentwurf - Schaltkreis-Simulation
- Halbleiterspeicher

- Akustische Mustererkennung
- Digitale Meßdatenverarbeitung
- Korrelationsverfahren
- Sensortechnik
- Meßtechnische Signalanalyse

Theoretische Elektrotechnik und Halbleitertechnik
- Ausgewählte Kapitel zur Feldtheorie A
- Ausgewählte Kapitel zur Feldtheorie B
- Mikrowellenleitungen

- Elektromagnetische Wellen
- Quantentheorie für Elektrotechniker

- Qualitätssicherung - Attributprüfung
- Qualitätssicherung - Messende Prüfung

Energietechnik
- Schaltnetzteile
- Elektrische Antriebstechnik
- Regelung stromrichtergespeister Drehstromantriebe

- Automatisierung in elektrischen Energieversorgungssystemen
- Elektrizitätswirtschaft
- Speicherprogrammierbare Steuerungen in der Energietechnik
- Mathematische Verfahren der Netzleittechnik

- Sonderprobleme elektrischer Maschinen

Informationstechnik
Adaptive Antennen
Mobilfunk
Seminar Informationstechnik

- Videotechnik
Antennentechnik
Ortung und Navigation mit Funksystemen
Geschichte der Nachrichtentechnik
Geschichte der Technik
Netzwerktheorie
Digitale Signalverarbietung

Rechnernetze in der Fertigungsautomatisierung
Fehlertolerante Rechnersysteme
Leistungsbewertung von Rechnersystemen und -netzen



Software-Verläßlichkeit
Techniken disziplinierter Software-Erstellung
Objekt-orientierte Programmierung

CAE/CAD-Systeme

Automatisierungstechnik
- Prozeßdatenverarbeitung mit problemorientierten Sprachen
- Abtastregelung im Frequenzbereich

Flugregelung
- Numerische Verfahren der Regelungstechnik

Zustandsregelung
Regelung in der Verfahrenstechnik
Regelung von Industrierobotern

Ausgewählte Kapitel der Kontrolltheorie
Entwurf von Mehrfachsystemen im Frequenzbereich

- Rechnerunterstützter Entwurf optimaler Systeme
Stabilitätstheorie



Grundstudium I

Fach l.Sem. 2.Sem. 3.Sem. 4.Sem. Summe

SWSV Ü P L V Ü P L V Ü P L V Ü P L

Mathematik A , B 4 2--
T

4 2 - FP
T

12

Praktische Mathematik
für Ingenieure )

4 2 - FP
T

---- 6

Experimentalphysik
Ä , B

4 1 - -
T

3 1 2 FP
T

11

Grundlagen der
Elektrotechnik A , B

4 2 - - 4 2 - FP
T

12

Bauelemente und
Grundschaltungen I )

3 1-- 1 1 2 FP
T

8

Theorie der
Wechselströme

3 2 - FP ---- 5

Meßtechnik A, BI *) 2 1-- 2 1 3 FP
T

9

Technische Mechanik
A , B

---- 2 2-- 2 2 - FP
T

---- 8

Werkstoffkunde 2 1 - LN ---- 3

Konstruktionslehre 12-- ---- 3

Rechnergestützte
Konstruktion

2 1-- 3

Gründl. der techni¬
schen Informatik A, B

2 1«- 2 1 - FP _ _ _ _ - - - - 6

Ökologie für
Ingenieure

3 - - LN 3

Summe SWS
17 6 - 15 8 2 17 11 - 5 3 5

8923 25 28 13

V: Vorlesung Ü: Übung P: Praktikum
LN: Leistungsnachweis FP: Fachprüfung T: Teilnahmeschein

*) Qualifizierendes Fach



Grundstudium II

Fach l.Sem. 2.Sem. 3.Sem. 4.Sem. Summe

SWSV Ü P L V 0 P L ' V Ü P L V 0 P L

Mathematik A , B 4 2--
T

4 2 - FP
T

12

Höhere Mathematik
für Ingenieure )

4 2-- 3 1 - FP
T

10

Experimentalphysik
A , B

4 1--
T

3 1 2 FP
T

11

Grundlagen der
Elektrotechnik A , B

4 2-- 4 2 - FP
T

12

Bauelemente und
Grundschaltungen II )

2 1 - FP --2 LN 5

Theorie der
Wechselströme

3 2 - FP ---- 5

Meßtechnik A, BII *) 2 1 - - 2 1 3 FP
T

9

Technische Mechanik
A , B

---- 2 2-- 2 2 - FP
T

8

Werksto f fkünde 2 1 - LN ---- 3

Grundlagen d. Signal-
und Systemtheorie )

4 2 - FP 6

Rechnergestützte
Konstruktion

2 1-- 3

Gründl. der techni¬
schen Informatik A, B

2 1 - - 2 1 - FP 6

Ökologie für
Ingenieure

3 - - LN 3

Summe SWS
17 6 - 15 8 2 15 9 - 11 5 5

9323 25 24 21

V: Vorlesung Ü: Übung P: Praktikum
LN: Leistungsnachweis FP: Fachprüfung T: Teilnahmeschein

* Qualifizierendes Fach



Automatisierungstechnik HS I

Fach 4.Sem. 5.Sem. 6.Sem. Summe

SWSV Ü P L V Ü P L V Ü P L V Ü P L

Elektromagnetische
Verträglichkeit

2 1 - LN 3

Technische Informatik
AI , BI

2 1-- 2 1 - FP 6

Nachrichtentechnik I 2 1 - LN 3

Halbleiterschaltungen 2 1 - LN 3

Energieversorgung 2 1 - LN 3

Softwaretechnik 2 1 - LN 3

Arbeits- u. Betriebs¬
organisation

2 1 - LN 3

Regelungstechnik
AI , BI

2 1-- 2 1 - FP 6

Prozeßmeßtechnik 2 1 - LN 3

Elektr. Maschinen und
Leistungslektronik

2 1- 2 1 - FP 6

Prozeßautomatisierung 2 1- 2 1 - FP 6

Praktikum Automati¬
sierungstechnik I

- - 6 T 6

1. Wahlpflichtfach 1) 2 1 - FP 3

2. Wahlpflichtfach 2) 2 1 - FP 3

weitere Wahlpflicht—
fächer 3)

2 1 — LN 2 1 — LN 6

Summe 6315 24 24

V: Vorlesung Ü: Übung P: Praktikum
LN: Leistungsnachweis FP: Fachprüfung T: Teilnahmeschein

1) aus Katalog Automatisierungstechnik I
2) aus Katalog der Wahlpflichtfächer des Fachbereichs Elektrotechnik
3) frei wählbar aus dem Angebot der Universität



Informationstechnik HS I

Fach 4.Sem. 5.Sem. 6.Sem. Summe

SWSV Ü P L V Ü P L - V Ü P L V Ü P L

Th<ap)T"<3't" i c;hPI oV^rn—iilCUl C i--l J^aC 1>X\J
technik AI , BI

9 i — —Z X 9 1 — FPz x r r £.D

T^fhni er" 1}"!o Tnf rirmat" i V1 CL-lIJIloL-IIC _L11XUI iUCtl__LA.
AI , BI

O 1 _ä X 9 1 — PD* i r r* iLb

Dpnpl iinasl^A^hni V T."Cy C;XUll>^ SUC^IUIXa X 9 1 —TMZ X XiW •»
j

Fnprni pupr^ftTcninni-ij icl^-lcvci. D^L y ui 9 1 —TNZ X XtTt ■iJ

^nf ^ua l-^^^flrri i V■Jwi. uwai c bOvIUtl Ol— TM -5J

ÄTh^l "t"c; — Ii Bpfri phc-n .l.w j~ o 'wi■ uc Li i
Organisation

2 1 — LN •sJ

Narhi*i phf pntorhni VliaUil«. XL î l L.t; 11LcH Ii IX J\.
AI , BI

9 i — —Z X A 9 — T?P*t z r r Qy

1 hl t"prcpha 1 HunnennalJlcl Lei aUilal l_L»iiytril
A, B

9 1 — —Z X 9 1 — T?TDz x r Jr o

Ftt^wiit*"F i ni 1 orLilLWUl 1 UX^i Laicl
Systeme A , B

9 1 — —4. X 9 1 — T?Dz x r c £O

Dya 1 V"iitti f y msk —ri aJS. LIMiiil Ii IX UI JUa
tionstechnik I

— — C i"PD 1 £o

1 Wa h 1 r>-F1 i/->Vi-*--Fa Vs 1 ^X . Wallipi iiLllLtdCn X ; 2 1 — FP 3

2. Wahlpflichtfach 2) 2 1 - FP 3

weitere Wahlpflicht¬
fächer 3)

2 1 - LN 2 1 - LN 6

Summe 6315 24 24

V: Vorlesung Ü: Übung P: Praktikum
LN: Leistungsnachweis FP: Fachprüfung T: Teilnahmeschein

1) aus Katalog Informationstechnik I
2) aus Katalog der Wahlpflichtfächer des Fachbereichs Elektrotechnik
3) frei wählbar aus dem Angebot der Universität



Automatisierungstechnik HS II

Fach 5.Sem. 6.Sem. 7-Sem. 8.Sem. Summe

CTJCOHOV TT P TV u c Ij \7 TT P TV U c J_i V TT D TV U Jr Xi \7 TT P TV U r Li

Theoretische Elektrotech¬
nik All BIT' i ir» nxx / Uli

2 2-- 2 2 - FP 8

Tprhni qr-hp Tnf"nrrnat" HVicuiuixswnc KJLlud L.J.A
All , BII

9 1 — —c. X oi— jtdz j. r r C.D

Systemtheorie
Ol (*fi ha 1 ö Dpfjp 1 unnoni-J_Ly i l-aic X\ci^clUJl^ClI

2 1--
Ol— T?Dz. i " fr

6

Pprrp 1 iinri^1~P»«""}"!?")i V ÄTT RTTuc^cimnjoLcuiiiiifv c\j. J. i Uli 2 i — — 9 1 — 17pz x r r £D

Energietechnik A 2 1 - LN 3

Nachrichtentechnik All 2 1 - LN 3

Fnprn i pphni lf HJlillClVjICLCUlllllA D Ol—*A X " *iJ

AIi +■OTTi^ii~ 1 c; "ipyiiTifT ol othri —t\ U.L.U1HC1U.Xo 1 ci UI iy cl CJVULI
scher Netze

Ol—*Z X — » TJ

Prozeßmeß- und
Qt'pupninfTQt'PphTi i VO LCUC1 ly O LCLillllfl

2 1 - * 3

f~)T~i"t"t tti l PT*llTlfl H\/n C\/c: omDw^JUJ_iltXtrl.UJiy U y 11. jy b Ufc:llle Ol—*Z X -iJ

Modellierung techn. Proz. 2 1 - * 3

Prozeßdatenverarbeitung 2 1 - * 3

Regelung elektr. Antriebe 2 1 - * 3

Praktikum Automatisie-
T'Tinrfett'ofhn i V TT1. UlJ^O UCV^liil^A 11

- - 3 --3 T 6

1. Wahlpflichtfach 1) 2 1 - * 3

2. Wahlpflichtfach 2) 2 1 - FP 3

3. Wahlpflichtfach 3) 2 1 - FP 3

weitere Wahlpflicht¬
fächer 4)

2 1 - LN 2 1 - LN 2 1 - LN 9

Studienarbeit 12 12

Summe 19 22 24 24 89

V: Vorlesung Ü: Übung P: Praktikum
LN: Leistungsnachweis FP: Fachprüfung T: Teilnahmeschein

* 4 der Fächer mit Fachprüfung, 4 der Fächer mit Leistungsnachweis
1) aus Katalog Informationstechnik II (Pflichtfächer der Studienrich¬

tung Informationstechnik)
2) aus Katalog Prozeßautomatisierung oder Katalog Systemdynamik
3) aus Katalog der Wahlpflichtfächer des Fachbereichs Elektrotechnik
4) frei wählbar aus dem Angebot der Universität



Informationstechnik HS II

Fach 5.Sem. 6.Sem. 7.Sem. 8.Sem. Summe

SWSV Ü P L V 0 P L V Ü P L V 0 P L

Theoretische Elektrotech¬
nik All , BII

2 2-- 2 2 - FP 8

Technische Informatik
All , BII

2 1-- 2 1 - FP 6

Systemtheorie, Digitale
Signalverarbeitung

2 1-- 2 1 - FP 6

Regelungstechnik All 2 1 - IN 3

Energietechnik A 2 1 - LN 3

Nachrichtentechnik
All , BII

2 1-- 2 1 - FP 6

Rechnerarchitektur 2 1 - * 3

ParallelVerarbeitung 2 1 - * 3

Software-Technik 2 1 - * 3

Kommunikationsnetze 2 1 - * 3

Optische Nachrichtentech. 2 1 - * 3

Nachrichtentechnik C 2 1 - * 3

Entwurf integrierter
Schaltungen

2 1 - * 3

Praktikum Informations¬
technik II

- - 3 - - 3 T 6

1. Wahlpflichtfach 1) 2 1 - * 3

2. Wahlpflichtfach 2) 2 1 - FP 3

3. Wahlpflichtfach 3) 2 1 - FP 3

weitere Wahlpflicht¬
fächer 4)

2 1 - LN 2 1 - LN 2 1 - LN 9

Studienarbeit 12 12

Summe 19 22 24 24 89

V: Vorlesung Ü: Übung P: Praktikum
LN: Leistungsnachweis FP: Fachprüfung T: Teilnahmeschein

* 4 der Fächer mit Fachprüfung, 4 der Fächer mit Leistungsnachweis
1) aus Katalog Automatisierungstechnik II (Pflichtfächer der Studien¬

richtung Automatisierungstechnik)
2) aus Katalog Technische Informatik oder Nachrichtentechnik
3) aus Katalog der Wahlpflichtfächer des Fachbereichs Elektrotechnik
4) frei wählbar aus dem Angebot der Universität
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